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Landesinnung der Dachdecker, Glaser u. Spengler 
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E  igfhaintz@wkstmk.at 
W  http://wko.at/stmk 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Sacharbeiter Durchwahl Datum 

-  Hai/Ra 485 20.11.2012 

 

RUNDSCHREIBEN November 2012 

 

� Auslandspraktika für Lehrlinge im Herbst 2013 
Beiliegend finden Sie eine Information der IFA (Internationaler 
Fachkräfteaustausch) für Auslandspraktika in der EU (Lehrlinge ab 2. Lehrjahr) 

 

� Auflösungsabgabe 
Mit 1.1.2013 sind bei Auflösung eines Dienstverhältnisses € 213,00 zu 
entrichten. Dies betrifft auch saisonal bedingte Unterbrechungen im Baubereich 
(Beilage) 
 

� Normenpaket 
Die Landesinnung hat die Möglichkeit geschaffen, direkt ÖNormen (ohne 
zusätzliche Kosten) abzufragen. Eine Kurzanleitung liegt bei.  
30 Normen können –bezahlt bereits mit der Grundumlage – ausgedruckt 
werden. 

 

� Bonitätsberatung NEU 
 

Innungsmitglieder können diese Beratung bei Betriebskrisen in Anspruch 
nehmen. 

 

 

 

 

 
Helmut Schabauer eh                    Dr. Bernd Haintz 
Innungsmeister                    Innungsgeschäftsführer 
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Auflösungsabgabe - Wie erfolgt die Umsetzung in der Praxis?  
 
Veröffentlichung: NÖDIS, Nr. 10/Oktober 2012 
 
Um zusätzliche finanzielle Mittel für die Wiedereingliederung von Arbeitslosen bereitstellen zu 
können, hat der Gesetzgeber die Einführung einer "Auflösungsabgabe" beschlossen. Diese 
Abgabe haben Dienstgeber grundsätzlich dann zu entrichten, wenn ein 
arbeitslosenversicherungspflichtiges (freies) Dienstverhältnis beendet wird. 
 
Betroffen sind Beschäftigungsverhältnisse, die nach dem 31.12.2012 enden. Es gibt jedoch auch 
Ausnahmen, die wir für Sie im nachstehenden Kasten aufgelistet haben. Die folgenden 
Ausführungen gelten sowohl für "echte" als auch für freie Dienstverhältnisse. 
 
Höhe 
Die voraussichtliche Höhe der Auflösungsabgabe für das Jahr 2013 beträgt € 113,-- (diese Summe 
wird jährlich durch die Aufwertungszahl angepasst). 
 
Meldung/Abrechnung 
Auf der Abmeldung ist anzugeben, ob eine Auflösungsabgabe anfällt oder nicht. Sie ist im Monat 
der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig und gemeinsam mit den Sozialversicherungsbeiträgen 
abzurechnen. Die neue Verrechnungsgruppe für die Auflösungsabgabe lautet N80. Die 
Krankenversicherungsträger heben die Abgabe ein und leiten sie an das Arbeitsmarktservice 
(AMS) weiter. 
 
Ältere Dienstnehmer  
Hier müssen zwei Konstellationen unterschieden werden:  
• Besteht für einen Dienstnehmer aus Altersgründen keine Pflichtversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung (AV) mehr, fällt bei der Beendigung des Dienstverhältnisses auch 
keine Auflösungsabgabe an. 

• Besteht aber die Arbeitslosenversicherungspflicht trotz Entfall des 
Arbeitslosenversicherungsbeitrages weiter, ist die Abgabe im Beendigungsfall zu entrichten. 
Beachten Sie dazu auch folgenden Artikel: "2. Stabilitätsgesetz 2012: Auflösungsabgabe". 

 
Wechsel zur Geringfügigkeit  
Auch hier gibt es zwei Fälle:  
• Es wurde mit dem Dienstnehmer ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Dienstverhältnis 
vereinbart, Lohnschwankungen führen aber "zwischendurch" zu einer geringfügigen 
Beschäftigung. Hier gilt: Sofern das Beschäftigungsverhältnis nicht beendet wird, führt dieser 
"Wechsel" zu keiner Auflösungsabgabe. Die Lohnschwankungen sind per Änderungsmeldung 
bekannt zu geben. 

• Anders verhält es sich, wenn das arbeitslosenversicherungspflichtige Dienstverhältnis 
tatsächlich beendet und eine neue geringfügige Beschäftigung vereinbart wird: Hier ist die 
Auflösungsabgabe zu entrichten und eine entsprechende Ab- und Anmeldung zu erstatten. 

 
"Statuswechsel"  
Bloße "Statuswechsel" eines Dienstverhältnisses führen grundsätzlich zu keiner 
Auflösungsabgabe (z. B. Übernahme einer überlassenen Arbeitskraft durch den Beschäftiger, 
Beendigung des Dienstverhältnisses bei gleichzeitiger Begründung eines neuen 
arbeitslosenversicherungspflichtigen Dienstverhältnisses beim selben Dienstgeber oder beim 
Betriebsübernehmer).  
 
Lösung während des Probemonates  
Sieht ein Kollektivvertrag als "Probezeit" einen längeren Zeitraum als ein Monat vor, führt die 
Beendigung während dieses "längeren Probemonates" zu keiner Auflösungsabgabe.  
 
 
 
 



 

Befristetes Dienstverhältnis  
Eine Auflösungsabgabe fällt dann nicht an, wenn das Dienstverhältnis auf längstens sechs Monate 
befristet war. Mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Befristungen sind dabei zusammen zu 
zählen. 
 
Beispiel A:  
• 1. Befristung: drei Monate 
• 2. Befristung: drei Monate 
• Keine Auflösungsabgabe bei Beendigung während der 2. Befristung 
 
Beispiel B:  
• 1. Befristung: drei Monate 
• 2. Befristung: vier Monate 
• Auflösungsabgabe "ja" bei Beendigung während der 2. Befristung (da insgesamt länger als 
sechs Monate befristet) 

 
Übrigens: Die im Berufsausbildungsgesetz (BAG) geregelte Verpflichtung, einen ausgelernten 
Lehrling grundsätzlich drei Monate weiter zu verwenden, ist nicht als Befristung des 
Dienstverhältnisses zu werten. Wurde jedoch für die Zeit der Behaltefrist ausdrücklich ein 
befristetes Dienstverhältnis vereinbart, führt die Beendigung zu keiner Abgabe.  
 
Geburt 
Vorzeitige Austritte wegen der Geburt eines Kindes gemäß Mutterschutzgesetz bzw. 
Väterkarenzgesetz verursachen keine Auflösungsabgabe.  
 
Wann fällt die Auflösungsabgabe nicht an?  
Keine Auflösungsabgabe ist zu entrichten, wenn ...  
• das (freie) Dienstverhältnis auf längstens sechs Monate befristet war, 
• das Dienstverhältnis während des Probemonates aufgelöst wird, 
• ein Lehrverhältnis aufgelöst wird, 
• ein verpflichtendes Ferial- oder Berufspraktikum beendet wird, 
• das (freie) Dienstverhältnis nach § 25 Insolvenzordnung gelöst wird, 
• innerhalb eines Konzerns im unmittelbaren Anschluss an das beendete Dienstverhältnis ein 
neues Dienstverhältnis begründet wird oder 

• das (freie) Dienstverhältnis durch den Tod des (freien) Dienstnehmers endet. 
 
Die Auflösungsabgabe entfällt, wenn ...  
• der (freie) Dienstnehmer kündigt, 
• der (freie) Dienstnehmer ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes vorzeitig austritt bzw. das 
Vertragsverhältnis löst, 

• der Dienstnehmer aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig austritt, 
• der Dienstnehmer gerechtfertigt entlassen wird bzw. der Dienstgeber das freie Dienstverhältnis 
aus wichtigem Grund vorzeitig auflöst, 

• im Zeitpunkt der Auflösung des (freien) Dienstverhältnisses Anspruch auf eine 
Invaliditätspension oder Berufsunfähigkeitspension besteht, 

• der (freie) Dienstnehmer bei einvernehmlicher Auflösung des (freien) Dienstverhältnisses das 
Regelpensionsalter vollendet hat und die Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension 
erfüllt oder 

• der Dienstnehmer bei einvernehmlicher Auflösung des Dienstverhältnisses die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Sonderruhegeldes nach dem 
Nachtschwerarbeitsgesetz erfüllt. 

 
Autor: Wolfgang Mitterstöger 
 
 



Kurzanleitung 
 

1. Gehen Sie auf die Homepage der Landesinnung www.dachdecker-stmk.at bzw. 
www.bauhilfsgewerbe-stmk.at 

 
 
 
2. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Mitgliedsnummer + Pin Code) ein – sollten 

Sie diese vergessen haben, können Sie sich diese über den Button „Zugangsdaten 
vergessen?“ zuschicken lassen. Alternativ rufen Sie die kostenlose Servicehotline 
unter 0800/221 223 (Mo.-Fr. 8 – 20 Uhr, Sa. 8 – 12 Uhr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wählen Sie unter „Meine anderen Brachen“ Dachdecker, Glaser und Spengler aus. 
(Nur nötig, wenn Sie noch einer anderen Innung angehören) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Klicken Sie auf das Feld „MEIN NORMENPAKET“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Es erscheint eine kurze Information über das Normenpaket. Auf dieser Seite 
kommen Sie auch direkt zur Benutzeroberfläche von Austrian Standards. Weiters 
können im Downloadbereich ein Handbuch sowie einen Fragenkatalog herunterladen 
werden. 

 

 



 
 
 
 

6. Es erscheinen die Allgemeinen Nutzungsbestimmungen. Um fortzufahren müssen Sie 
durch Anklicken des Feldes akzeptieren und auf „Weiter“ klicken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Registrierung: Wenn Sie bereits Kunde von Austrian Standards Institute sind, wählen 
Sie „Ich bin bereits registrierter User bei Austrian Standards“; falls nicht, wählen 
Sie „Neu-Registrierung bei Austrian Standards“ und füllen Sie das erscheinende 
Formular aus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Bei „Neu-Registrierung bei Austrian Standards“. Es dauert etwa 10 Minuten (in 
Ausnahmefällen bis zu 2 Tage) nach Eingabe und Bestätigung Ihrer Daten, bis Ihnen per E-
Mail die erfolgreiche Registrierung bestätigt wird und Sie die Anwendung nutzen können. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 
 
Wirtschaftskammer Steiermark 
Wirtschaftsservice 
 
Körblergasse 111-113 
8021 Graz 

 
 
 
Fax: 0316/601-717 

 

FÖRDERUNGSANSUCHEN 
 BONITÄTSBERATUNG – FOLGEBERATUNG Neu 

 
 

Firma:  

Ansprechpartner:  

Anzahl MitarbeiterInnen:  

Branche:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

Tel./Fax:  

e-mail:  

Beratungsthema: 

 

Bonitätsberatung – Folgeberatung 2:0 

Förderung: 66 % vom Nettobetrag, bis max. € 1.056,- 

Stundensatzpauschale inkl. Fahrtspesen: € 80,00  (max. 20 Stunden) 

Berater aus dem 

Wirtschaftskammer -

Beraterpool: 

 

 
� Unser Unternehmen ist ein Kleinst- oder Kleinunternehmen nach EU-Definition. 

KU- Definition: 
� weniger als 50 Personen beschäftigt und 
� einen Jahresumsatz von höchstens 10 Mio. Euro erzielt bzw. 
� eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio Euro hat. 

� Unser Unternehmen ist ein eigenständiges Unternehmen, weder Partner eines anderen Unternehmens noch 
mit einem anderen Unternehmen verbunden. 

 

� Wir ersuchen um Durchführung einer Bonitätsberatung in unserem Namen und für unsere Rechnung.  
 



 
 

 
 
Die Beantwortung folgender Fragestellungen ist neben des Vorliegens 
der rechtlichen Voraussetzung notwendig, um eine Förderzusage zu 
erhalten?  
  
Warum soll für das Unternehmen eine Bonitätsberatung durchgeführt werden? 
 
 
 
 
 
 
Wann wurde erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, um größere Liquiditätsprobleme 
bzw. betriebswirtschaftliche Probleme zu beseitigen oder eine Insolvenz zu verhindern?  
 
 
 
 
 
 
 
Was wurde in der Zwischenzeit bereits unternommen, um die „Schieflage“ zu beseitigen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilung durch den zuständigen Betriebswirtschaftlichen Referent 
der Wirtschaftskammer Steiermark: (wird nach Ihrer Übermittlung Ihres  
Förderantrages intern an den BW-ReferentIn weitergeleitet) 
 
 
Unternehmen ist  
X  bekannt 
X  nicht bekannt 
 
 
Gibt es alternative  Unterstützungsmöglichkeiten als die Bonitätsberatung? 
 
 
 
 
 
Beurteilung des Förderantrages durch BW-ReferentIn? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FÖRDERUNGSVERTRAG 
 
Die Höhe der Förderung wird dem/der FörderungswerberIn schriftlich mitgeteilt. 
 
Förderbare Kosten sind die Nettoberatungskosten eines Unternehmensberaters aus dem Expertenpool der 
Bonitätsberatung. Der Beraterstundensatz von € 80,00 beinhaltet alle Nebenkosten.  
 
Die im Rahmen dieser Richtlinie vorgesehene Förderung oder die aus der Kumulierung von im Rahmen dieser Richtlinie 
vorgesehenen mit anderen Beihilfen resultierende Förderung eines Unternehmens im Bereich betrieblicher Beratungen 
darf innerhalb von drei Jahren ein Subventionsäquivalent in Höhe eines Betrages von 200.000,-- Euro (RECHTSAKT: 
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen) nicht übersteigen. Sollte dies der Fall sein, ist die Wirtschaftskammer 
Steiermark (Unternehmerservice) umgehend zu kontaktieren, da ansonsten eine Förderungszusage keine Gültigkeit 
hat. 
 
Die von der Steiermärkischen Landesregierung erlassene Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Förderungen des 
Landes Steiermark stellt einen integrierten Vertragsbestandteil dieses Förderungsvertrages dar. Der/Die 
FörderungswerberIn bestätigt, dass ihm/ihr diese Richtlinien vollinhaltlich bekannt sind.  
Vor dem schriftlichen Vorliegen der Förderungszusage durch die Wirtschaftskammer Steiermark dürfen keinerlei 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Förderungsfall durchgeführt werden. 
 
Förderungsabwicklung 
 
Förderungsansuchen und Genehmigung 
Die Ansuchen werden von der Wirtschaftskammer Steiermark auf ihre Förderungswürdigkeit geprüft. Der/Die 
FörderungswerberIn ist verpflichtet, im Förderungsansuchen entsprechende Angaben über beabsichtigte, laufende 
oder erledigte Ansuchen betreffend die Förderung von Beratungen bei anderen Bundes- und Landesstellen oder 
anderen Rechtsträgern, die dasselbe Unternehmen betreffen, zu machen und diesbezügliche spätere Änderungen 
mitzuteilen. 
Die Wirtschaftskammer Steiermark hat auf der Grundlage dieser Angaben zu prüfen, ob eine Förderung aufgrund der 
für Kumulierungen geltenden Bestimmungen gewährt werden kann. Mehrfachförderungen desselben Vorhabens sind 
im Bereich der von der Förderungsstelle gestionierten Förderungsaktion ausgeschlossen. 
Die Förderungszusage wird dem/der FörderungswerberIn schriftlich mitgeteilt. Ein Rechtsanspruch auf diese 
Förderung besteht nicht.  
Der/Die FörderwerberIn hat ab Förderungszusage binnen 3 Monaten die Beratung durchzuführen und die 
notwendigen Unterlagen an die Wirtschaftskammer zu schicken.  
 

Auszahlungsmodalitäten 
Der Förderungsbetrag wird grundsätzlich direkt an den/die FörderungswerberIn nach Vorliegen der bezahlten 
Honorarnote und nur in Ausnahmefällen an den Berater aus Mitteln des Landes Steiermark ausbezahlt. Erst nach 
Prüfung und durch Freigabe der Beratungsunterlagen durch die WK erhält der Förderwerber die Sicherheit, dass die 
Förderung ausbezahlt werden kann. Bei Vorauszahlung bzw. Akontierungen ist dies nicht der Fall und ist auch im 
Rahmen der Förderabwicklung vorgesehen. 
 

Überprüfung bzw. Kontrolle 
Auf Grundlage der Erfordernisse im Förderungsansuchen ist der Förderungsnehmer verpflichtet, der 
Wirtschaftskammer Steiermark sowie allen betreffenden Prüforganen der mitwirkenden und/oder kofinanzierenden 
Institutionen, sofern es sich um Beratungsmaßnahmen handelt welche in Programmen vorgesehen sind, auf 
Verlangen alle Auskünfte zu erteilen, die mit der geförderten Maßnahme im Zusammenhang stehen, sowie Einsicht in 
Bücher und Belege sowie in sonstige zur Überprüfung der geförderten Maßnahme dienende Unterlagen zu gestatten. 
Der/Die FörderungsnehmerIn ist zudem zu verpflichten, sämtliche Unterlagen über die geförderte Maßnahme bis 
zum Ablauf von sieben Jahren nach Ende des Kalenderjahres, auf das sie sich beziehen, aufzubewahren. 
 

Datenschutz 
Das Förderungsansuchen beinhaltet eine Zustimmungserklärung des Förderungswerbers (ein schriftlicher Widerruf 
dieser Zustimmung ist möglich, es kann dies jedoch zu einer Rückforderung der Förderung führen), durch welche die 
Wirtschaftskammer Steiermark ermächtigt wird: 
- Daten und Auskünfte über den/die FörderungswerberIn, das Unternehmen, bei Dritten einzuholen bzw. einholen zu 
lassen 
- nach Ermessen der Wirtschaftskammer Steiermark Daten und Auskünfte über das Förderungsansuchen und dessen 
Erledigung an Bundes- und Landesdienststellen einschließlich der von diesen Stellen mit der Abwicklung von 
Förderungen betrauten Institutionen weiterzugeben und von diesen Stellen Daten und Auskünfte über andere von 
dem/die FörderungswerberIn gestellte Förderungsansuchen einzuholen 
- erforderlichenfalls Daten und Auskünfte über den/die FörderungswerberIn, das Unternehmen, das 
Förderungsansuchen und dessen Erledigung an die mitwirkenden und/oder kofinanzierenden Institutionen 
weiterzuleiten 
- bei Mehrfachförderungen die in Betracht kommenden Stellen über die Entscheidung der Wirtschaftskammer 
Steiermark zu verständigen 
 

 
________________________ _________________________________________ 
(Ort, Datum) (Stempel, Unterschrift) 
 
 


